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Seminar-Konzeption 

„Arbeit und Beschäftigung bei Menschen mit HIV und AIDS“ 

Übersicht: 
1. Das Leistungssystem seit 2005 
2. Abgrenzung Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II, III, XII 
3. Leistungen nach dem SGB III 
4. Leistungen nach dem SGB II 
5. Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben behinderter Menschen nach SGB IX 
6. HIV und AIDS im Arbeitsrecht 

 
Einzelheiten: 
 
Zu 1. und 2. 

 Begriffsdefinitionen:  Erwerbsfähigkeit – und Erwerbsminderung, GdB, GdE, 
MdE 

 Leistungssystem ab 2005: vom SGB III (Arbeitsförderung) &  BSHG zum SGB 
II (Grundsicherung), SGB III (Arbeitsförderung) und SGB XII (Sozialhilfe) 

 Zuständigkeiten: Arbeitsagentur, ARGEn/JobCenter etc. 
 
Zu 3. 

 Förderleistungen nach dem SGB III 
o Voraussetzungen 
o Förderleistungen im Einzelnen 

 Beratung und Vermittlung 
 Unterstützung der Arbeitssuche 
 Unterstützung der Arbeitsaufnahme 
 Förderung der beruflichen Bildung 
 Förderung der Selbständigkeit 
 Förderleistungen an Arbeitgeber 

 
Zu 4. 

 Erwerbsfähigkeit und Hilfebedürftigkeit 

 Eingliederungsleistungen 
o Ansprechpartner/Fallmanager 
o Eingliederungsvereinbarung 
o Leistungen zur Eingliederung (nach SGB III, „Ein-Euro-Jobs“, Ein-

stiegsgeld, Zusatzleistungen) 
 
Zu 5. 

 Definition/Verfahren zur Feststellung Schwerbehinderung 

 Gleichstellung (mit einem Schwerbehinderten) 

 Zuständigkeit der Agentur für Arbeit als Rehabilitationsträger 

 Von der „Kann“ zur „Muss“ – Leistung 

 Allgemeine und besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Detail 

 Weitere Hilfen für behinderte Menschen 
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Zu 6. 

 Bewerbung und Einstellung 

 Kündigung 

 Besonderheiten in ausgewählten Beschäftigungsverhältnissen 
 
Zielgruppe:  1. Kunden der Arbeitsagenturen/Jobcenter, 

2. (gemeinnützige) Organisationen die Menschen mit 
Ansprüchen auf Arbeitsförderung (SGB III), Grund-
sicherungsleistungen (SGB II) und Schwerbehinderung be-
treuen und begleiten, 

 3. Mitarbeiter der Arbeitsagenturen und Jobcenter im 
Rahmen der Erstausbildung oder Weiterbildung 

Seminardauer:  ca. 6 - 8 Stunden 
Durchführung:  mit Powerpoint-Präsentation und offener Diskussion 
Hinweis: Der Bereich Schwerbehinderung behandelt Ansprüche für 

alle behinderten / schwerbehinderten Menschen 
Stand:  August 2007 
Kontakt:  Jens Dietrich, Bornholmer Straße 72A, 10439 Berlin, Mobil: 

0177-4473295, mail: vb.jens,dietrich@gmx.de 


